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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Saugreinigungsvor-
richtung mit den Merkmalen des Oberbegriffes von Pa-
tentanspruch 1.
[0002] Eine derartige Saugreinigungsvorrichtung ist
aus der DE 10 2007 010 302 A1 bekannt. Sie umfasst
ein Sauggerät, mit dessen Hilfe ein Gegenstand, bei-
spielsweise eine Bodenfläche, abgesaugt werden kann.
Das Sauggerät weist hierzu wie üblich einen Schmutz-
behälter auf, der von einem elektromotorisch antreibba-
ren Saugaggregat mit Unterdruck beaufschlagt werden
kann. An den Schmutzbehälter kann in üblicher Weise
ein Saugschlauch angeschlossen werden, der an sei-
nem freien Ende eine Saugdüse trägt. Das Sauggerät
kann auf einen verfahrbaren Sockel aufgesetzt werden.
Dies erleichtert den Transport des Sauggerätes. Der
Sockel weist hierzu Laufräder auf. Günstig ist es, wenn
am Sockel ein Griffbügel angeordnet ist, so dass der Be-
nutzer die Saugreinigungsvorrichtung auf einfache Wei-
se an einer Fläche entlangführen kann. Günstigerweise
ist der Griffbügel verschwenkbar am Sockel gelagert,
denn dies ermöglicht es, den Griffbügel zum Verfahren
der Saugreinigungsvorrichtung in eine ausgeschwenkte
Stellung zu verschwenken, wohingegen er bei Nichtbe-
nutzung der Saugreinigungsvorrichtung in eine einge-
schwenkte Stellung überführt werden kann, um den er-
forderlichen Stauraum für die Saugreinigungsvorrich-
tung zu verringern.
[0003] Das Sauggerät kann mittels eines Arretierungs-
gliedes am Sockel festgelegt werden. Um das Sauggerät
jedoch vom Sockel abnehmen zu können, kann das Ar-
retierungsglied aus einer Sperrstellung in eine Freigabe-
stellung überführt und in dieser Stellung arretiert werden.
Dies ermöglicht es dem Benutzer, zunächst das Arretie-
rungsglied in die Freigabestellung zu bewegen, und an-
schließend kann dann der Benutzer das Sauggerät mit
beiden Händen ergreifen und vom Sockel abnehmen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Saugreini-
gungsvorrichtung der eingangs genannten Art derart
weiterzubilden, dass das wahlweise Festlegen und Frei-
geben des Sauggeräts am Sockel möglichst störungs-
unanfällig erfolgt.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Saugreini-
gungsvorrichtung mit den Merkmalen von Patentan-
spruch 1 gelöst. Die einteilige Ausbildung des Arretie-
rungsgliedes hat eine erhebliche Steigerung von dessen
mechanischer Belastbarkeit zur Folge. In Form eines ein-
teiligen Schiebeteils kann das Arretierungsglied auch un-
ter rauen Umgebungsbedingungen, wie sie beispielswei-
se auf Baustellen vorliegen, zuverlässig zwischen seiner
Sperrstellung und seiner Freigabestellung hin und her
verschoben werden, ohne dass die Gefahr einer Beschä-
digung besteht.
[0006] Die einteilige Ausgestaltung hat darüber hinaus
den Vorteil, dass das Arretierungsglied kostengünstig
hergestellt werden kann. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass das Arretierungsglied als einteiliges

Kunststoffformteil ausgestaltet ist.
[0007] Gemäß der Erfindung weist das Arretierungs-
glied einen Grundkörper auf, von dem oberseitig minde-
stens ein Riegel und mindestens ein Sperrelement ab-
stehen, wobei der Riegel in der Sperrstellung des Arre-
tierungsglieds von einem am Sauggerät angeordneten
Haken hintergreifbar ist und wobei das Sperrelement in
der Freigabestellung des Arretierungsglieds an ein Hal-
teelement des Sauggerätes anlegbar ist. Unterseitig
steht vom Sauggerät mindestens ein Haken ab, der in
der Sperrstellung des Arretierungsgliedes einen obersei-
tig von diesem abstehenden Riegel hintergreift. Dadurch
ist das Sauggerät am Sockel festgelegt und kann sich
nicht unbeabsichtigt vom Sockel lösen. Zur Freigabe des
Sauggerätes wird das Arretierungsglied in seine Freiga-
bestellung bewegt. In der Freigabestellung kommt das
mindestens eine Sperrelement des Arretierungsgliedes
an einem Halteelement des Sauggeräts zur Anlage, so
dass das Arretierungsglied in der Freigabestellung fest-
gelegt ist. Gleichzeitig nimmt in der Freigabestellung der
Riegel des Arretierungsgliedes einen Abstand zum un-
terseitig vom Sauggerät abstehenden Haken ein und das
Sauggerät kann vom Sockel abgenommen werden. Bei
der Abnahme des Sauggeräts gibt das an dessen Unter-
seite angeordnete Halteelement das Sperrelement des
Arretierungsgliedes frei. Dies hat zur Folge, dass die auf
das Arretierungsglied einwirkende Rückstellkraft das Ar-
retierungsglied in seine Sperrstellung zurückbewegt.
Wird anschließend das Sauggerät wieder auf den Sockel
aufgesetzt, so kann der von der Unterseite des Saugge-
räts abstehende Haken den korrespondierenden Riegel
des Arretierungsgliedes wieder hintergreifen.
[0008] Von Vorteil ist es, wenn der Sockel eine Auf-
nahme umfasst mit einer Bodenwand, auf die das Saug-
gerät aufsetzbar ist, wobei die Bodenwand Führungsele-
mente aufweist zur Führung des Arretierungsgliedes.
Das Arretierungsglied ist bei einer derartigen Ausgestal-
tung an der Bodenwand verschiebbar gehalten, wobei
es mit Führungselementen der Bodenwand zusammen-
wirkt. Die Führungselemente können das Arretierungs-
glied zwischen sich aufnehmen. Sie können beispiels-
weise in Form von Winkelstücken ausgebildet sein mit
einem ersten, von der Bodenwand abstehenden Schen-
kel, an den sich schräg oder senkrecht zum ersten
Schenkel ausgerichtet ein zweiter Schenkel anschließt,
der einen Randbereich des Arretierungsglieds umgreift.
[0009] Von Vorteil ist es, wenn die Führungselemente
einstückig mit der Bodenwand verbunden sind. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass die Führungs-
elemente mit der Bodenwand ein einteiliges Kunststoff-
formteil ausbilden.
[0010] Von besonderem Vorteil ist es, wenn das Arre-
tierungsglied an der Oberseite der Bodenwand ver-
schiebbar gelagert ist. Das Arretierungsglied ist somit
zwischen dem Sauggerät und der Bodenwand des Sok-
kels angeordnet. Unterseitig wird das Arretierungsglied
von der Bodenwand abgedeckt. Dies verringert die Ge-
fahr einer Verschmutzung oder mechanischen Beschä-
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digung des Arretierungsgliedes.
[0011] Das Sperrelement ist bevorzugt als Schnapp-
haken ausgestaltet. Dies hat den Vorteil, dass er beim
Übergang des Arretierungsglieds von der Sperrstellung
in die Freigabestellung am Halteelement des Sauggerä-
tes unter elastischer Verformung entlang gleiten und bei
Erreichen der Freigabestellung an einer Anschlagfläche
des Halteelementes zur Anlage gelangen kann.
[0012] Günstigerweise ist das Halteelement als unter-
seitig vom Sauggerät abstehender Vorsprung ausgebil-
det.
[0013] Das Sperrelement des Arretierungsgliedes ist
günstigerweise von einem Verstärkungsrahmen umge-
ben. Dies verleiht dem Arretierungsglied eine besonders
robuste Ausgestaltung. Der Verstärkungsrahmen kann
beispielsweise von Rippen gebildet sein, die von der
Oberseite des Grundkörpers abstehen und das Sperr-
element in Umfangsrichtung umgeben.
[0014] Von Vorteil ist es, wenn der Grundkörper plat-
tenförmig ausgestaltet ist. Dies verleiht dem Arretie-
rungsglied eine flache Bauform. Außerdem erhält der
Grundkörper bei plattenförmiger Ausgestaltung eine ho-
he mechanische Belastbarkeit.
[0015] Der Grundkörper kann beispielsweise als Pro-
filschiene ausgestaltet sein. Insbesondere kann ein
U-förmiges Profil zum Einsatz kommen.
[0016] Der Grundkörper ist bevorzugt an Führungsele-
menten verschiebbar gehalten, die an einer Bodenwand
des Sockels angeordnet sind.
[0017] Von Vorteil ist es, wenn der Grundkörper eine
Abdeckung ausbildet für eine zwischen dem Grundkör-
per und einer Bodenwand des Sockels angeordnete
Rückstellfeder, die den Grundkörper mit einer Rückstell-
kraft in Richtung Sperrstellung beaufschlagt. Die Rück-
stellfeder kann beispielsweise als Schraubenfeder aus-
gebildet sein, die zwischen dem Grundkörper des Arre-
tierungselements und der Bodenwand angeordnet ist.
Von der Bodenwand kann oberseitig ein Vorsprung ab-
stehen, an dem sich die Rückstellfeder abstützen kann,
und der Grundkörper kann eine Stufe ausbilden, an die
die Rückstellfeder anlegbar ist.
[0018] Günstigerweise ist an eine Stirnseite des
Grundkörpers ein Betätigungselement angeformt zum
manuellen Verschieben des Grundkörpers. Das Betäti-
gungselement kann beispielsweise nach Art eines
Druckknopfes oder eines Tasters ausgebildet sein, den
der Benutzer betätigen kann, um das Arretierungsglied
in die Freigabestellung zu bewegen.
[0019] Günstigerweise durchgreift das Arretierungs-
glied eine Durchgangsöffnung des Sockels. Über die
Durchgangsöffnung ist das Arretierungsglied für den Be-
nutzer zugänglich.
[0020] Die Durchgangsöffnung ist bei einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform der Erfindung an einer Stirnseite
des Sockels angeordnet. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass die Durchgangsöffnung unterhalb eines
Saugeinlasses des Sauggerätes positioniert ist.
[0021] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-

zugten Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung.
Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung einer Sau-
greinigungsvorrichtung mit einem ein Unter-
teil und ein Oberteil aufweisenden Sauggerät
und einem verfahrbaren Sockel;

Figur 2: eine perspektivische Darstellung des Unter-
teils des Sauggerätes und des Sockels der
Saugreinigungsvorrichtung aus Figur 1;

Figur 3: eine perspektivische Darstellung des Sok-
kels der Saugreinigungsvorrichtung aus Fi-
gur 1;

Figur 4: eine perspektivische Darstellung eines Arre-
tierungsglieds des Sauggeräts aus Figur 1;

Figur 5: eine perspektivische Darstellung des Unter-
teils des Sauggeräts und des Arretierungs-
gliedes aus Figur 4;

Figur 6: eine Schnittansicht des Unterteils des Saug-
geräts und des Sockels, wobei das Arretie-
rungsglied eine Sperrstellung einnimmt und

Figur 7: eine Schnittansicht entsprechend Figur 6,
wobei das Arretierungsglied eine Freigabe-
stellung einnimmt.

[0022] In der Zeichnung ist schematisch eine insge-
samt mit dem Bezugszeichen 10 belegte Saugreini-
gungsvorrichtung dargestellt. Diese umfasst ein Saug-
gerät 12 mit einem Unterteil 13 und einem auf das Un-
terteil 13 aufgesetzten Oberteil 14. Das Unterteil 13 bildet
in üblicher Weise einen Schmutzbehälter aus, der von
einem im Oberteil 14 angeordneten Saugaggregat mit
Unterdruck beaufschlagt werden kann. Das Unterteil 13
weist einen Saugeinlass 15 auf, an den in an sich be-
kannter und deshalb in der Zeichnung nicht dargestellter
Weise ein Saugschlauch angeschlossen werden kann,
der an seinem freien Ende eine Saugdüse trägt. Über
die Saugdüse und den Saugschlauch kann Sauggut in
das Unterteil 13 eingesaugt werden.
[0023] Die Saugreinigungsvorrichtung 10 weist außer-
dem einen verfahrbaren Sockel 18 auf, auf den das Saug-
gerät 12 aufgesetzt werden kann. Am Sockel 18 sind um
eine gemeinsame Drehachse frei drehbar zwei Hinterrä-
der gelagert, wobei in der Zeichnung nur ein Hinterrad
19 erkennbar ist. Außerdem sind am Sockel 18 Lenkrol-
len gelagert, die wie üblich um horizontal ausgerichtete
Drehachsen frei drehbar sind und zusätzlich zum Lenken
des Sockels 18 um vertikal ausgerichtete Schwenkach-
sen verschwenkt werden können. In den Figuren 1, 2
und 3 ist eine Lenkrolle 20 erkennbar.
[0024] Wie aus Figur 2 deutlich wird, kann das Oberteil
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14 vom Unterteil 13 abgenommen werden, wobei das
Unterteil 13 seine Stellung auf dem Sockel 18 beibehält.
Außerdem kann das gesamte Sauggerät 12 vom Sockel
18 abgenommen werden. Dies wird aus Figur 3 deutlich.
Der Sockel 18 bildet eine Aufnahme 22 aus, in die das
Unterteil 13 formschlüssig eingesetzt werden kann. Die
Aufnahme 22 weist eine Bodenwand 23 auf. Rückseitig
ist die Aufnahme 22 von einer Stützwand 24 begrenzt,
die oberseitig im Abstand zueinander zwei Stützen 26,
27 trägt. Die Stützen 26 und 27 sind jeweils über ein
Gelenk 29, 30 mit einem ungefähr U-förmigen Griffbügel
32 verbunden, der mittels der Gelenke 29 und 30 zwi-
schen einer in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellten aus-
geschwenkten Stellung und einer in der Zeichnung nicht
erkennbaren eingeschwenkten Stellung hin und her ver-
schwenkt werden kann. In der eingeschwenkten Stellung
liegt der Griffbügel auf schräg zur Vertikalen ausgerich-
teten Seitenwandabschnitten 34 des Oberteils 14 des
Sauggerätes 12 auf.
[0025] In Umfangsrichtung der Aufnahme 22 schließt
sich an die Stützwand 24 ein im Wesentlichen U-förmi-
ger, doppelwandiger Stoßschutz 36 an mit einer Innen-
wand 37, einer Außenwand 38 und einer die Innenwand
37 mit der Außenwand 38 einstückig verbindender Ver-
bindungswand 39.
[0026] Der Stoßschutz 36 weist an einer Stirnseite 41
des Sockels 18 eine Durchgangsöffnung 43 auf. Die
Durchgangsöffnung 43 wird von einem Betätigungskopf
45 eines Arretierungsglieds 46 durchgriffen, das auf der
Oberseite 48 der Bodenwand 23 aufliegt.
[0027] Wie insbesondere aus Figur 4 deutlich wird,
weist das als einstückiges Kunststoffformteil ausgebilde-
te Arretierungsglied 46 einen plattenförmigen Grundkör-
per 51 auf, der von einem U-förmigen Profil 52 gebildet
ist, das unterseitig mittels sich kreuzender Verstärkungs-
rippen 53 verstärkt ist. Der Betätigungskopf 45 ist an ei-
nem ersten Ende 55 des Grundkörpers 51 angeordnet.
Und am zweiten Ende 56 bildet der Grundkörper 51 eine
bogenförmige Abdeckung 57 aus, die sich bis zu einer
Stufe 58 erstreckt, die an der Unterseite des Grundkör-
pers 51 angeordnet ist.
[0028] Oberseitig trägt der Grundkörper 51 im Abstand
zueinander ein erstes Riegelpaar 61 und ein zweites Rie-
gelpaar 62. Das erste Riegelpaar 61 umfasst einen er-
sten Riegel 64, neben dem ein zweiter Riegel 65 ange-
ordnet ist, und das zweite Riegelpaar 62 umfasst in glei-
cher Weise einen dritten Riegel 67, neben dem ein vierter
Riegel 68 angeordnet ist. Die Riegel 64, 65, 67 und 68
weisen jeweils einen senkrecht vom Grundkörper 51 ab-
stehenden Schaft 69 auf, an dessen freies Ende sich ein
quer zum Schaft 69 ausgerichteter Riegelkopf 70 an-
schließt.
[0029] Zwischen dem ersten Riegelpaar 61 und dem
zweiten Riegelpaar 62 ist an der Oberseite des Grund-
körpers 51 ein federelastisches Sperrelement in Form
eines Schnapphakens 75 angeordnet, der in Umfangs-
richtung von einem rechteckförmigen Verstärkungsrah-
men 77 umgeben ist.

[0030] An der Oberseite 58 der Bogenwand 23 sind im
Abstand zueinander mehrere Führungselemente 79 in
Form von Winkelstücken angeordnet, die den plattenför-
migen Grundkörper 51 des Arretierungsgliedes 46 zwi-
schen sich aufnehmen, so dass das Arretierungsglied 56
zwischen einer in Figur 6 dargestellten Sperrstellung und
einer in Figur 7 dargestellten Freigabestellung hin und
her verschiebbar ist. Hierzu kann der Benutzer den Be-
tätigungskopf 45 in die Durchgangsöffnung 43 eindrük-
ken.
[0031] In der Sperrstellung werden die Riegel 64, 65,
67 und 68 jeweils von einem Haken hintergriffen, der
unterseitig vom Unterteil 13 des Sauggerätes 12 absteht.
In der Zeichnung sind lediglich zwei Haken 81, 82 er-
kennbar, die den zweiten Riegel 65 bzw. den vierten Rie-
gel 68 hintergreifen. Neben den Haken 81 und 82 ist je-
doch jeweils ein weiterer Haken angeordnet, der in der
Zeichnung nicht dargestellt ist und der den ersten Riegel
64 bzw. den dritten Riegel 67 in der Sperrstellung des
Arretierungsglieds 46 hintergreift. Dadurch ist das Saug-
gerät 12 am Sockel 18 festgelegt und kann sich, bei-
spielsweise während des Transportes der Saugreini-
gungsvorrichtung 10, nicht unbeabsichtigt vom Sockel
18 lösen.
[0032] Soll das Sauggerät 12 vom Sockel 18 abge-
nommen werden, so kann hierzu das Arretierungsglied
46 in die in Figur 7 dargestellte Freigabestellung über-
führt werden. In dieser Stellung nehmen die Riegel 64,
65, 67 und 68 jeweils einen Abstand zum korrespondie-
renden Haken 81, 82 des Sauggeräts 12 ein. Gleichzeitig
kommt in der Freigabestellung des Arretierungsglieds 46
die Stirnseite 85 des Schnapphakens 75 an einer quer
zur Verschieberichtung des Arretierungsglieds 46 aus-
gerichteten Anschlagfläche 86 eines unterseitig vom Un-
terteil 13 des Sauggerätes 12 abstehenden Vorsprunges
87 zur Anlage. Dadurch wird das Arretierungsglied 46 in
seiner Freigabestellung gehalten, obwohl eine Rückstell-
feder 91 das Arretierungsglied 46 mit einer Rückstellkraft
in Richtung Sperrstellung beaufschlagt. Die Rückstellfe-
der 91 ist unterhalb der Abdeckung 57 zwischen dem
Grundkörper 51 des Arretierungsglieds 46 und der Bo-
denwand 23 des Sockels 18 angeordnet. Sie stützt sich
einerseits an der Stufe 58 des Grundkörpers 51 und an-
dererseits an einem oberseitigen Vorsprung 92 der Bo-
denwand 23 ab. In der Freigabestellung des Arretie-
rungsglieds 46 kann das Sauggerät 12 vom Sockel 18
abgenommen werden. Hierbei gibt die Anschlagfläche
86 die Stirnseite 85 des Schnapphakens 75 wieder frei
und das Arretierungsglied 46 geht aufgrund der Feder-
kraft der Rückstellfeder 91 selbsttätig in seine Sperrstel-
lung über. Wird anschließend das Sauggerät 12 wieder
auf den Sockel 18 aufgesetzt, so treffen schräg zur Ver-
tikalen ausgerichtete Gleitflächen 95 der unterseitig vom
Unterteil 13 abstehenden Haken 81, 82 auf die Riegel-
köpfe 70 der Riegel 64, 65, 67 und 68, so dass das Ar-
retierungsglied 46 entgegen der Federkraft der Rück-
stellfeder 91 so weit in Richtung Freigabestellung ver-
schoben wird, dass die Haken 81, 82 die Riegelköpfe 70
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hintergreifen können. Die Rückstellfeder 91 drückt dann
die Riegelköpfe 70 gegen den jeweiligen Haken 81, 82
und das Sauggerät 12 ist wieder am Sockel 18 festgelegt.
Zur erneuten Freigabe des Sauggerätes 12 muss der
Benutzer das Arretierungsglied 46 wieder in die Freiga-
bestellung verschieben.
[0033] Mittels des einteiligen Arretierungsgliedes 46,
das nach Art eines Schiebers oder Schlittens ausgebildet
ist, kann das Sauggerät 12 zuverlässig am Sockel 18
festgelegt und bei Bedarf freigegeben werden. Das Ar-
retierungsglied 46 weist eine sehr hohe mechanische Be-
lastbarkeit auf. Da es zwischen der Bodenwand 23 des
Sockels 18 und dem Unterteil 13 des Sauggerätes 12
angeordnet ist, ist es vor Verschmutzung geschützt, und
mittels der Führungselemente 79, die einstückig mit der
Bodenwand 23 verbunden sind, ist eine zuverlässige
Führung des Arretierungsgliedes 46 an der Bodenwand
23 sichergestellt, wobei praktisch keinerlei Gefahr be-
steht, dass das Arretierungsglied 46 verklemmt.

Patentansprüche

1. Saugreinigungsvorrichtung (10) mit einem Saugge-
rät (12) und einem verfahrbaren Sockel (18), auf den
das Sauggerät (12) aufsetzbar und von dem das
Sauggerät (12) abnehmbar ist, und mit einem Arre-
tierungsglied (46), das entgegen einer Rückstellkraft
aus einer Sperrstellung in eine Freigabestellung be-
wegbar und bei auf den Sockel (18) aufgesetztem
Sauggerät (12) in der Freigabestellung festlegbar ist,
wobei das Sauggerät (12) in der Sperrstellung des
Arretierungsgliedes (46) am Sockel (18) arretiert und
in der Freigabestellung vom Sockel (18) abnehmbar
ist, und wobei das Arretierungsglied (46) als eintei-
liges, am Sockel verschiebbar gelagertes Schiebe-
teil ausgestaltet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Arretierungsglied (46) einen Grundkörper
(51) aufweist, von dem oberseitig mindestens ein
Riegel (64, 65, 67, 68) und mindestens ein Sperr-
element (75) abstehen, wobei der mindestens eine
Riegel (64, 65, 67, 68) in der Sperrstellung des Ar-
retierungsgliedes (46) von einem am Sauggerät (12)
angeordneten Haken (81, 82) hintergreifbar ist und
wobei das Sperrelement (75) in der Freigabestellung
des Arretierungsgliedes (46) an ein Halteelement
(87) des Sauggerätes (12) anlegbar ist.

2. Saugreinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sockel (18) eine
Aufnahme (22) umfasst mit einer Bodenwand (23),
auf die das Sauggerät (12) aufsetzbar ist, wobei die
Bodenwand (23) Führungselemente (79) aufweist
zur Führung der Arretierungsgliedes (46).

3. Saugreinigungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsele-
mente (79) einstückig mit der Bodenwand (23) ver-

bunden sind.

4. Saugreinigungsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungs-
glied (46) an der Oberseite (48) der Bodenwand (23)
verschiebbar gelagert ist.

5. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrelement als Schnapphaken (75) aus-
gestaltet ist.

6. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement als unterseitig vom Saugge-
rät (12) abstehender Vorsprung (87) ausgestaltet ist.

7. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrelement (75) von einem Verstär-
kungsrahmen (77) umgeben ist.

8. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (51) plattenförmig ausgestal-
tet ist.

9. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (51) als Profilschiene (52)
ausgestaltet ist.

10. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (51) an Führungselementen
(79) verschiebbar gelagert ist, die an einer Boden-
wand (23) des Sockels (18) angeordnet sind.

11. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (51) eine Abdeckung (57)
ausbildet für eine zwischen dem Grundkörper (51)
und einer Bodenwand (23) des Sockels (18) ange-
ordnete Rückstellfeder (91), die den Grundkörper
(51) mit einer Rückstellkraft in Richtung Sperrstel-
lung beaufschlagt.

12. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an eine Stirnseite des Grundkörpers (51) ein
Betätigungselement (45) angeformt ist zum manu-
ellen Verschieben des Grundkörpers (51).

13. Saugreinigungsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Arretierungsglied (46) eine Durchgangs-
öffnung (43) des Sockels (18) durchgreift.

7 8 



EP 2 395 891 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14. Saugreinigungsvorrichtung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Durchgangsöff-
nung (43) an einer Stirnseite (41) des Sockels (18)
angeordnet ist.

Claims

1. Suction cleaning apparatus (10) comprising a suc-
tion device (12) and a movable base (18), the suction
device (12) being mountable on and removable from
said base (18), and comprising a locking member
(46) that is movable from a locking position to a re-
lease position against a restoring force and is, with
the suction device (12) mounted on the base (18),
fixable in place in the release position, wherein the
suction device (12) is locked to the base (18) in the
locking position of the locking member (46) and is
removable from the base (18) in the release position
and wherein the locking member (46) is configured
as a one-piece sliding part that is displaceably sup-
ported on the base, characterized in that the lock-
ing member (46) has a basic body (51), the upper
side of which has at least one latch (64, 65, 67, 68)
and at least one locking element (75) projecting
therefrom, wherein in the locking position of the lock-
ing member (46), the at least one latch (64, 65, 67,
68) is engageable from behind with a hook (81, 82)
arranged on the suction device (12) and wherein in
the release position of the locking member (46), the
locking element (75) is abuttable on a holding ele-
ment (87) of the suction device (12).

2. Suction cleaning apparatus in accordance with claim
1, characterized in that the base (18) comprises a
receiving portion (22) having a bottom wall (23) on
which the suction device (12) is mountable, the bot-
tom wall (23) having guide elements (79) for guiding
the locking member (46).

3. Suction cleaning apparatus in accordance with claim
2, characterized in that the guide elements (79) are
integrally connected to the bottom wall (23).

4. Suction cleaning apparatus in accordance with claim
2 or 3, characterized in that the locking member
(46) is displaceably supported on the upper side (48)
of the bottom wall (23).

5. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the locking element is configured as a snap-fit hook
(75).

6. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the holding element is configured as a projection (87)
projecting from the underside of the suction device

(12).

7. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the locking element (75) is surrounded by a rein-
forcement frame (77).

8. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the basic body (51) is of plate-shaped configuration.

9. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the basic body (51) is configured as a profile rail (52).

10. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the basic body (51) is displaceably supported on
guide elements (79) arranged on a bottom wall (23)
of the base (18).

11. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the basic body (51) forms a cover (57) for a restoring
spring (91) that is arranged between the basic body
(51) and a bottom wall (23) of the base (18) and
applies to the basic body (51) a restoring force in the
direction of the locking position.

12. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
an end face of the basic body (51) has integrally
formed thereon an actuating element (45) for man-
ually displacing the basic body (51).

13. Suction cleaning apparatus in accordance with any
one of the preceding claims, characterized in that
the locking member (46) extends through a through-
opening (43) of the base (18).

14. Suction cleaning apparatus in accordance with claim
13, characterized in that the through-opening (43)
is arranged on an end face (41) of the base (18).

Revendications

1. Dispositif de nettoyage par aspiration (10) compre-
nant un appareil d’aspiration (12) et un socle (18)
mobile sur lequel est disposé l’appareil d’aspiration
(12) et duquel l’appareil d’aspiration (12) peut être
retiré, et comprenant un organe de blocage (46) pou-
vant être déplacé à l’encontre d’une force de rappel
d’une position de verrouillage à une position de libé-
ration et pouvant, lorsque l’appareil d’aspiration (12)
est placé sur le socle (18), être immobilisé dans la
position de libération, l’appareil d’aspiration (12)
étant bloqué sur le socle (18) lorsque l’organe de
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blocage (46) se trouve dans sa position de verrouilla-
ge et pouvant être retiré du socle (18) lorsque l’or-
gane de blocage se trouve dans sa position de libé-
ration, et l’organe de blocage (46) étant conçu com-
me une pièce coulissante d’un seul tenant montée
mobile sur le socle, caractérisé en ce que l’organe
de blocage (46) comprend un corps de base (51) de
la face supérieure duquel font saillie au moins un
loquet (64, 65, 67, 68) et au moins un élément de
verrouillage (75), un crochet (81, 82) disposé sur
l’appareil d’aspiration (12) pouvant venir se plaquer
contre l’arrière dudit au moins un loquet (64, 65, 67,
68) lorsque l’organe de blocage (46) se trouve dans
la position de blocage et l’élément de verrouillage
(75) pouvant être appliqué contre un élément de re-
tenue (87) de l’appareil d’aspiration (12) lorsque l’or-
gane de blocage (46) se trouve dans la position de
libération.

2. Dispositif de nettoyage par aspiration selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le socle (18) com-
prend un logement (22) doté d’une paroi inférieure
(23) sur laquelle peut être placé l’appareil d’aspira-
tion (12), la paroi inférieure (23) comprenant des élé-
ments de guidage (79) destinés à guider l’organe de
blocage (46).

3. Dispositif de nettoyage par aspiration selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que les éléments de
guidage (79) sont reliés d’une seule pièce à la paroi
inférieure (23).

4. Dispositif de nettoyage par aspiration selon la reven-
dication 2 ou 3, caractérisé en ce que l’organe de
blocage (46) est monté mobile sur la face supérieure
(48) de la paroi inférieure (23).

5. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’élément de verrouillage est conçu
comme un crochet à déclic (75).

6. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’élément de retenue est conçu
comme une partie saillante (87) faisant saillie de la
partie inférieure de l’appareil d’aspiration (12).

7. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’élément de verrouillage (75) est
entouré par un cadre de renforcement (77).

8. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le corps de base (51) est conçu en
forme de plaque.

9. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le corps de base (51) est conçu
comme un rail profilé (52).

10. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le corps de base (51) est monté
mobile sur des éléments de guidage (79) disposés
sur une paroi inférieure (23) du socle (18).

11. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le corps de base (51) forme un
cache (57) pour un ressort de rappel (91) disposé
entre le corps de base (51) et une paroi inférieure
(23) du socle (18), ledit ressort soumettant le corps
de base (51) à l’effet d’une force de rappel pour qu’il
occupe la position de verrouillage.

12. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’un élément d’actionnement (45) est
formé sur une face avant du corps de base (51) et
est destiné au déplacement manuel du corps de ba-
se (51).

13. Dispositif de nettoyage par aspiration selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’organe de blocage (46) traverse
une ouverture de passage (43) du socle (18).

14. Dispositif de nettoyage par aspiration selon la reven-
dication 13, caractérisé en ce que l’ouverture de
passage (43) est disposée sur une face avant (41)
du socle (18).
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